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(54) Verfahren zum Kennzeichnen eines aus Druckprodukten bestehendes Gebindes und 
Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens

(57) Die Gebinde (2) werden jeweils in einer Vorrich-
tung (1) hergestellt, die wenigstens einen Gebindebild-
ner (3) umfasst. Sie weisen eine Mehrzahl von Druck-
produkten (24) auf, die mittels zwei Endplatten (25) um-
reift zusammengehalten sind. Während oder nach der
Herstellung des Gebindes (2) werden Informationen der
Produktionsplanung mit zusätzlichen, gebindespezifi-
schen und/oder Produktionsparameter des Gebindes (2)

betreffenden Informationen zusammengeführt und der
für das Gebinde (2) vorgesehene Informationsträger (8)
wird sowohl mit den Informationen der Produktionspla-
nung als auch mit den zusätzlichen Informationen ver-
sehen. Die Informationen auf dem Informationsträger (8)
enthalten somit auch Echtzeitdaten, die sich erst wäh-
rend der Produktion ergeben und die für die Weiterver-
arbeitung oder für den Versand der Gebinde (2) bzw. der
Druckprodukte (24) wesentlich sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kenn-
zeichnen eines aus Druckprodukten bestehenden Ge-
bindes, das jeweils in einem Gebindebildner hergestellt
und mit einer Umreifung sowie mit einem Informationen
der Produktionsplanung aufweisenden Informationsträ-
ger versehen wird. Zudem betrifft die Erfindung eine Vor-
richtung zur Durchführung des Verfahrens.
[0002] Solche Gebinde werden üblicherweise stan-
gen- oder rollenförmig hergestellt, d.h. als sogenannte
Pakete, Stangen oder Rollen ausgebildet und in der Re-
gel mit einer Palettiervorrichtung abgestapelt oder als
Rollen zwischengespeichert. Enthalten die Gebinde Fer-
tigprodukte, beispielsweise Zeitschriften oder Bücher, so
können sie direkt für den Versand bereit gemacht wer-
den. Im anderen Fall werden die Gebinde zunächst ei-
nem entsprechenden Weiterverarbeitungsprozess zu-
geführt. Beispielsweise werden die Druckprodukte in ei-
nem Sammelhefter oder einem Klebebinder zu Fertig-
produkten weiterverarbeitet. Für den Versand der Druck-
produkte bzw. für die Weiterverarbeitung werden jeweils
die auf den Informationsträgern angeordneten Informa-
tionen verwendet. Im Stand der Technik sind bereits ver-
schiedene Verfahren zum Herstellen solcher Gebinde
bekannt geworden.
[0003] So zeigt beispielsweise die EP-A-1 258 852 ein
Verfahren der genannten Art, bei dem jeweils als Display
ausgebildete Informationsträger zur Kennzeichnung der
Gebinde mit visuell lesbaren Informationen beschrieben
werden. Durch die US 2003/0139845 ist ein stangenför-
miges Gebinde bekannt geworden, das mit einem pro-
grammierbaren Informationsträger versehen wird. Die
Informationen können auf dem Informationsträger auch
als Druckbild, Strichcode oder dergleichen aufgebracht
sein. Bekannt sind auch Informationsträger, die vom
Operateur direkt am Gebinde angebracht werden.
[0004] Die Informationsträger werden mit Informatio-
nen des Produktionsplanungssystems des Auftragge-
bers versehen. Vielfach werden solche Informationsträ-
ger als sogenannte Gebindezettel vom Auftraggeber vor-
gedruckt. Diese Zettel werden dann vom Operateur von
Hand auf das zugehörige Gebinde aufgebracht. Dabei
sind jedoch Verwechslungen möglich, die zu einer Fehl-
produktion oder fehlerhaftem Versand führen können. In-
formationen, die während der Produktionsplanung noch
nicht bekannt waren, können auf dem Gebindezettel
nicht enthalten sein und müssen nachträglich am jewei-
ligen Gebinde angebracht werden. Bei diesen Informa-
tionen handelt es sich um Echtzeitinformationen aus der
Produktion der Gebinde, beispielsweise um die tatsäch-
liche Anzahl der Druckprodukte eines Gebindes, den auf-
gebrachten Pressdruck oder die Orientierung der Druck-
produkte im Gebinde.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung der genannten Art zu
schaffen, die eine höhere Produktions- und Versandsi-
cherheit sowie die Integration von Echtzeitinformationen

aus der Produktion der Gebinde gewährleisten.
[0006] Diese Aufgabe ist bei einem gattungsgemäs-
sen Verfahren dadurch gelöst, dass die Informationen
der Produktionsplanung während oder nach der Herstel-
lung des Gebindes mit zusätzlichen, gebindespezifi-
schen und/oder Produktionsparameter des Gebindes
betreffenden Informationen zusammengeführt werden
und der für das Gebinde vorgesehene Informationsträger
sowohl mit den Informationen der Produktionsplanung
als auch mit den zusätzlichen Informationen versehen
wird. Mit dem erfindungsgemässen Verfahren können
Gebinde hergestellt werden, die mit während der Pro-
duktionsplanung noch nicht bekannten Echtzeitinforma-
tionen versehen sind. Solche Informationen sind insbe-
sondere wesentlich für die Weiterverarbeitung, können
jedoch auch für den Versand dienlich sein. Dies insbe-
sondere dann, wenn die Gebinde kleinere Auflagen ent-
halten.
[0007] Gemäss einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass mehrere Gebinde einen Stapel bil-
dend abgelegt werden und dass zumindest ein Gebinde
des Stapels mit einem Informationsträger versehen wird.
[0008] Gemäss einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der Informationsträger selbsttätig auf
das Gebinde aufgebracht wird, wodurch eine besonders
hohe Produktions- und Versandsicherheit gewährleistet
werden kann. Das Aufbringen der Informationsträger
kann entweder noch im Gebindebildner oder nach der
Entnahme des Gebindes aus dem Gebindebildner erfol-
gen. Vorzugsweise werden die Informationsträger zu-
dem auch selbsttätig beispielsweise in einem Beschrif-
tungsgerät mit den vorgesehenen Informationen verse-
hen. Fehler beim Aufbringen der Informationsträger auf
die Gebinde können damit weitgehend ausgeschlossen
werden.
[0009] Ein besonders einfaches Verfahren ergibt sich
dann, wenn gemäss einer Weiterbildung der Erfindung
ein programmierbarer, beschreibbarer oder bedruckba-
rer Informationsträger verwendet wird. Dazu wird das
Gebinde mit einer Umreifung versehen und der Informa-
tionsträger vorteilhaft auf oder unter die Umreifung des
Gebindes oder im Bereich der Umreifung auf das Gebin-
de aufgebracht, insbesondere aufgeklebt.
[0010] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung werden stangenförmige Gebinde mit beidseitig je-
weils zumindest einer abschliessenden Endplatte herge-
stellt. Dabei wird an zumindest einer Endplatte eines Ge-
bindes zumindest ein Informationsträger angebracht.
[0011] Grundsätzlich sind auch andere Informations-
träger, beispielsweise elektronische oder optische Infor-
mationsträger und Informationsträger mit einem Trans-
ponder möglich. Ebenso werden auch anderweitig und
an anderen Stellen auf das Gebinde aufgebrachte Infor-
mationen, beispielsweise per Inkjet aufgespritzte Infor-
mationen als Informationsträger im Sinne der Erfindung
betrachtet. Die Informationsträger werden vorzugsweise
innerhalb des Gebindebildners mit wenigstens einer In-
formation versehen.
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[0012] Zur Lösung der Aufgabe weist eine gattungs-
gemässe Vorrichtung Steuermittel auf, mit denen Infor-
mationen der Produktionsplanung und gebindespezifi-
sche Informationen und/oder Informationen über Pro-
duktionsparameter zumindest einer ihr vorgelagerten
Vorrichtung erfassbar und zusammenführbar sind. Zu-
dem sind eine Informationsweitergabeeinrichtung zur
Weitergabe der Informationen an Informationsträger so-
wie eine Manipulationseinrichtung zum selbsttätigen
Aufbringen der mit den Informationen versehenen Infor-
mationsträger auf das zugehörige Gebinde vorgesehen.
[0013] Das Aufbringen der Informationen erfolgt nach
einer Weiterbildung der Erfindung mit einer beispielswei-
se als Beschriftungsgerät ausgebildeten Informations-
weitergabevorrichtung, die im Gebindebildner oder in der
Palettiervorrichtung oder zwischen dem Gebindebildner
und einer stromab angeordneten Palettiervorrichtung an-
geordnet ist. Das Aufbringen des Informationsträgers auf
das entsprechende Gebinde erfolgt beispielsweise mit
einem Roboterarm.
[0014] Weitere vorteilhafte Merkmale ergeben sich
aus den abhängigen Patentansprüchen, der nachfolgen-
den Beschreibung, sowie der Zeichnung. Es zeigen:

Fig. 1 Schematisch eine räumliche Ansicht einer er-
findungsgemässen Vorrichtung,

Fig. 2 Schematisch die Steuerungsarchitektur einer
erfindungsgemässen Vorrichtung,

Fig. 3 Schematisch eine Ansicht eines Informations-
trägers und

Fig. 4 Schematisch das Herstellen und Beschriften
von Gebinden.

[0015] Die Fig. 1 zeigt eine für das Verfahren geeig-
nete Vorrichtung 1, die einen als Stangenausleger aus-
gebildeten Gebindebildner 3 aufweist, dem in einem
Schuppenstrom 4 in einer Transportrichtung 5 Druckpro-
dukte 24 zugeführt werden. Diese Zufuhr kann direkt von
einer vorgelagerten, beispielsweise als Druckmaschine
oder Zwischenspeicher ausgebildeten Vorrichtung 17 er-
folgen (Fig. 4). Die Druckprodukte 24 sind Zwischenpro-
dukte, wie beispielsweise gefalzte Bogen, Signaturen,
einzelne Blätter und Buchblöcke, oder auch fertige
Druckprodukte, wie beispielsweise Zeitschriften, Bro-
schüren und dergleichen.
[0016] Im Stangenausleger werden aus den Druckpro-
dukten 24 als Stapelpakete ausgebildete Gebinde 2 ge-
bildet, die an ihren beiden Stirnseiten 15 zumeist mit End-
platten 25 versehen sind und jeweils mittels einer Um-
reifung 12 zusammengehalten werden. Als Stangenaus-
leger ausgebildete Gebindebildner 3 sind an sich dem
Fachmann gut bekannt. Es wird hier beispielsweise auf
die EP-A-0 623 542 und die EP-A-0 847 949 des Anmel-
ders hingewiesen.
[0017] Ein umreiftes Stapelpaket bildet ein stangen-
förmiges Gebinde 2, welches auf Grund eines hohen
Pressdruckes der aneinandergereihten Druckprodukte
24 relativ stabil ist und in einem nachfolgenden Verfah-

rensschritt auf einer Palette 14 abgelegt, d.h. palettiert
wird. Das Palettieren erfolgt hier beispielsweise mit einer
als Stapelzange ausgebildeten Palettiervorrichtung 13,
welche die Gebinde 2 auf die Palette 14 hebt. Wie in Fig.
1 rechts unten gezeigt, können dadurch auf der Palette
14 Stapel 16 aus mehreren Gebinden 2 gebildet werden.
Die Stapel 16 werden anschliessend beispielsweise ei-
nem hier nicht gezeigten Anleger eines Sammelhefters
zugeführt. Es gibt selbstverständlich auch andere Mög-
lichkeiten für die Weiterverarbeitung. Sind die Druckpro-
dukte 24 beispielsweise Buchblöcke, so können diese
einem hier nicht gezeigten Klebebinder zugeführt wer-
den. Sind die Druckprodukte 24 beispielsweise Zeitun-
gen, so können die Gebinde 2 mit einem Touren-
adressblatt versehen sein.
[0018] Die Vorrichtung 1 besitzt eine beispielsweise
als Beschriftungsgerät ausgebildete Informationsweiter-
gabeeinrichtung 7, in der beispielsweise als Zettel, ins-
besondere als selbstklebende Zettel, ausgebildete Infor-
mationsträger 8 mit in nachfolgenden Produktions- und/
oder Verteilungsprozessen benötigten Informationen
versehen werden. Die Informationsweitergabeeinrich-
tung 7 kann an sich beliebig ausgebildet sein. Wesentlich
ist deren Fähigkeit, die Informationsträger 8 mit den er-
forderlichen Informationen zu versehen. Dabei kann es
sich um bildliche Darstellungen, Buchstaben und Ziffern
oder auch elektronisch gespeicherte Daten handeln und
der Informationsträger 8 kann dementsprechend pro-
grammierbar, beschreibbar oder bedruckbar ausgebildet
sein.
[0019] Die mit den jeweiligen Informationen versehe-
nen Informationsträger 8 werden ausgehend von der In-
formationsweitergabeeinrichtung 7 in Richtung des
Pfeils 9 zum Gebinde 2 transportiert, dabei mit einer als
Arm, insbesondere als Roboterarm ausgebildeten Mani-
pulationseinrichtung 10 erfasst und an einer der Stirnsei-
ten 15 des Gebindes 2 auf der Endplatte 25 angebracht.
Dabei können die Informationsträger 8 direkt auf oder
unter die Umreifung 12 oder auch im Bereich der Umrei-
fung 12 angebracht werden. Die Manipulationseinrich-
tung 10 wird in mittels eines Doppelpfeils dargestellten
Bewegungsrichtungen 11 zum Gebinde 2 hin und an-
schliessend wieder von diesem weg bewegt. Zum Auf-
bringen eines Informationsträgers 8 wird die in Fig. 1 dar-
gestellte Manipulationseinrichtung 10 nach links bewegt,
bis der Informationsträger 8 an der Stirnseite 15 des Ge-
bindes 2, d.h. auf dessen Endplatte 25 haftet. Anschlies-
send geht die Manipulationseinrichtung 10 wieder in die
Ausgangsstellung zurück um einen neuen Informations-
träger 8 für ein nachfolgendes Gebinde 2 aufzunehmen.
Das mit dem Informationsträger 8 versehene Gebinde 2
wird schliesslich mit der Palettiervorrichtung 13 aufge-
nommen und auf der Palette 14 abgelegt.
[0020] Natürlich kann auch ein anderer Transportweg
der Informationsträger 8 von der Informationsweiterga-
beeinrichtung 7 zum Gebinde 2 gewählt werden. Auch
kann die Informationsweitergabeeinrichtung 7 in den Ge-
bindebildner 3 oder in die Palettiervorrichtung 13 inte-
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griert werden. Schliesslich kann auch lediglich ein Ge-
binde 2 eines Stapels 16 oder einer Palette 14, insbe-
sondere jeweils das letzte Gebinde 2 des Stapels 16 bzw.
der Palette 14, mit einem Informationen zu allen Gebin-
den 2 dieses Stapels 16 bzw. dieser Palette 14 enthal-
tenden Informationsträger 8 versehen werden.
[0021] Die Fig. 2 zeigt schematisch die Steuerungsar-
chitektur einer erfindungsgemässen Vorrichtung 1. Da-
bei umfasst die Steuerungsarchitektur ein als Anlagen-
rechner ausgebildetes Steuermittel 21 welches von ei-
nem als Kundenrechner ausgebildeten Steuermittel 20
die Informationen für einen Auftrag zur Herstellung zu-
mindest eines Gebindes 2 aus Druckprodukten 24 über-
nimmt. Dazu wird ein als Hauptsteuerung ausgebildetes
Steuermittel 19 mit den notwendigen Informationen ver-
sehen. Entsprechend der vom Steuermittel 20 erhalte-
nen Produktionsplanung werden dann ein als Steuerein-
richtung ausgebildetes Steuermittel 22 der Transportvor-
richtung 18 und ein als Steuereinrichtung ausgebildetes
Steuermittel 23 des Gebindebildners 3 mit den erforder-
lichen Informationen versehen. Die Datenübertragung
erfolgt derart, dass die mit der Informationsweitergabe-
einrichtung 7 auf den Informationsträger 8 zu übertra-
genden Informationen schliesslich in einem als Rechner
ausgebildeten Steuermittel 26 der Vorrichtung 1 zusam-
mengefügt werden können. Natürlich können die Steu-
ermittel 19, 20, 21, 22, 23, 26 auch in einer einzigen Steu-
ervorrichtung zusammengefasst werden. Das Beschrif-
ten des Informationsträgers 8 und dessen Aufbringen auf
das zugehörige Gebinde 2 erfolgen selbsttätig. Damit be-
steht eine hohe Gewähr, dass die Gebinde 2 mit den
richtigen, d.h. den jeweils zugehörigen Informationen
versehen werden.
[0022] Die auf einem Informationsträger 8 aufzubrin-
genden Informationen umfassen Informationen aus der
Produktionsplanung, gebindespezifische Informationen
sowie Produktionsparameter. Diese Informationen wer-
den während der Herstellung des Gebindes 2 oder da-
nach auf einem in Fig. 1 mittels einer gepunkteten Linie
dargestellten Kommunikationsweg 6 zusammengetra-
gen. Dies geschieht beispielsweise während das Gebin-
de 2 gebildet und umreift wird.
[0023] Die Informationen aus der Produktionsplanung
sind bereits vor der Produktionsaufnahme bekannt. Da-
bei handelt es sich um Informationen zum Produkt und
zu dessen vorgesehener Verteilung, wie beispielsweise
Produktname, Auftrags/Teilauftragsname, Format, Sei-
tenzahl, Papierart, Kundenanschrift und dergleichen.
[0024] Die gebindespezifischen Informationen betref-
fen beispielsweise die Anzahl der Druckprodukte 24 des
entsprechenden Gebindes 2 oder die Orientierung der
Druckprodukte 24 in Gebinde 2. Es sind dies somit In-
formationen, die in der Produktionsplanung noch nicht
bekannt waren, weil sich diese erst während der Herstel-
lung des Gebindes 2 ergeben. Die Anzahl der Druckpro-
dukte 24 eines Gebindes 2 wird beispielsweise mit einem
an sich bekanten Exemplarzähler ermittelt. Die Orientie-
rung der Druckprodukte im Gebinde 2 können beispiels-

weise dem Steuermittel 23 des Gebindebildners 3 ent-
nommen werden.
[0025] Die Produktionsparameter betreffen beispiels-
weise den Stapeldruck, die Trennparameter oder den
Pressdruck. Die entsprechenden Informationen stam-
men aus dem Steuermittel 23 des Gebindebildners 3 und
den mit diesem wirkverbundenen, nicht dargestellten
Messmitteln. Die Produktionsparameter können aber
auch Informationen aus einer dem Gebindebildner 3 vor-
gelagerten Vorrichtung 17, beispielsweise aus einer
Druckmaschine, umfassen. Auch diese Informationen
werden der Informationsweitergabeeinrichtung 7 über
den Kommunikationsweg 6 zugeführt.
[0026] Die entsprechenden Informationen können ge-
mäss Fig. 3 in entsprechenden Feldern A, B und C des
Informationsträgers 8 aufgetragen, beispielsweise auf-
gedruckt werden. Das Feld A enthält beispielsweise die
Informationen aus der Produktionsplanung, das Feld B
gebindespezifische Informationen und das Feld C Infor-
mationen über Produktionsparameter. Das Zusammen-
tragen der Informationen erfolgt vorzugsweise während
des Herstellungsverfahrens des Gebindes 2. Dies ist in
Fig. 4 schematisch dargestellt. Gezeigt ist der Papier-
fluss in der Vorrichtung 1. Die Druckprodukte 24 werden
in einer vorgelagerten, als Druckmaschine ausgebilde-
ten Vorrichtung 17 hergestellt und mit einer Transport-
vorrichtung 18 im Schuppen- oder Einzelstrom über eine
zum Ausschleusen von Druckprodukten 24 dienende
Weiche 27 gefördert und dem Gebindebildner 3 zuge-
führt. Etwa gleichzeitig wird ein Informationsträger 8 be-
reitgestellt. Nach der Fertigstellung des Gebindes 2 im
Gebindebildner 3 werden die zusammengetragenen In-
formationen auf den Informationsträger 8 aufgebracht,
beispielsweise aufgedruckt. Dazu werden Informationen
der Produktionsplanung und/oder gebindespezifische
Informationen und/oder Informationen über Produktions-
parameter zumindest einer vorgelagerten Vorrichtung 17
mit den Steuermitteln 19, 20, 21, 22, 23 erfasst und zu-
sammengeführt. Anschliessend wird der Informations-
träger 8 am Gebinde 2 aufgebracht, das Gebinde 2 mit
der Palettiervorrichtung 13 übernommen und auf der Pa-
lette 14 gestapelt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Kennzeichnen eines aus Druckpro-
dukten bestehenden Gebindes (2), das jeweils in ei-
nem Gebindebildner (3) hergestellt und mit einer
Umreifung (12) sowie mit einem Informationen der
Produktionsplanung enthaltenden Informationsträ-
ger (8) versehen wird, dadurch gekennzeichnet,
dass die Informationen der Produktionsplanung
während oder nach der Herstellung des Gebindes
(2) mit zusätzlichen, gebindespezifischen und/oder
Produktionsparameter des Gebindes (2) betreffen-
den Informationen zusammengeführt werden und
der für das Gebinde (2) vorgesehene Informations-
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träger (8) sowohl mit den Informationen der Produk-
tionsplanung als auch mit den zusätzlichen Informa-
tionen versehen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Gebinde (2) einen Stapel
(16) bildend abgelegt werden und dass zumindest
ein Gebinde (2) des Stapels (16) mit einem Informa-
tionsträger (8) versehen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die gebindespezifischen Infor-
mationen wenigstens eine der folgenden Angaben
umfassen:

a) Anzahl Druckprodukte (24) in diesem Gebin-
de (2),
b) Orientierung der Druckprodukte (24) in die-
sem Gebinde (2).

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Informationen
über Produktionsparameter wenigstens eine der fol-
genden Angaben umfassen:

a) Stapeldruck,
b) Trennparameter,
c) Pressdruck.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Informationsträ-
ger (8) selbsttätig auf das entsprechende Gebinde
(2) aufgebracht wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Informationsträ-
ger (8) in einer Informationsweitergabeeinrichtung
(7) sowohl mit den Informationen der Produktions-
planung als auch mit den zusätzlichen Informationen
versehen wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass ein programmierba-
rer, beschreibbarer oder bedruckbarer Informations-
träger (8) verwendet wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gebinde (2) mit
einer Umreifung (12) versehen und der Informations-
träger (8) auf oder unter die Umreifung (12) oder im
Bereich der Umreifung (12) auf das Gebinde (2) auf-
gebracht, insbesondere aufgeklebt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass stangenförmige Ge-
binde (2) mit beidseitig jeweils zumindest einer ab-
schliessende Endplatte (25) hergestellt werden und
an zumindest einer Endplatte (25) eines Gebindes

(2) zumindest ein Informationsträger (8) angebracht
wird.

10. Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 9, umfassend wenigstens
einen Gebindebildner (3), dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung (1) Steuermittel (19 bis
23) aufweist, mit denen Informationen der Produkti-
onsplanung und gebindespezifische Informationen
und/oder Informationen über Produktionsparameter
zumindest einer ihr vorgelagerten Vorrichtung (17)
erfassbar und zusammenführbar sind und, dass eine
Informationsweitergabeeinrichtung (7) zur Weiter-
gabe der Informationen an Informationsträger (8) so-
wie eine Manipulationseinrichtung (10) zum selbst-
tätigen Aufbringen der mit den Informationen verse-
henen Informationsträger (8) auf das zugehörige
Gebinde (2) vorgesehen sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Informationsweitergabeeinrich-
tung (7) als Beschriftungsgerät ausgebildet ist, mit
dem die Informationsträger (8) jeweils mit den zu-
sammengetragenen Informationen beschriftbar
sind.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Palettiervorrichtung
(13) aufweist, mit denen die Gebinde (2) auf einer
Palette (14) ablegbar sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Informationsweitergabeeinrich-
tung (7) und die Manipulationseinrichtung (10) im
Gebindebildner (3), oder in der Palettiervorrichtung
(13) oder zwischen dem Gebindebildner (3) und der
Palettiervorrichtung (13) angeordnet sind.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass mit der Informati-
onsweitergabeeinrichtung (7) Informationsträger (8)
beschriftbar sind.
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